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SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Postfach 540137 | 01311 Dresden 

 Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Rainer Clausnitzer 

per E-Mail 
kathrin.meyer@seecon.de 
 
seecon Ingenieure GmbH 
Spinnereistraße 7, Halle 14 
04179 Leipzig 
 
 
 

  

Durchwahl 

Telefon +4935126122110 

Telefax +4935126122099 

 

rainer.clausnitzer@ 

smul.sachsen.de 

  

Ihr Zeichen 

 

 
Gemeinde Großpösna Bebauungsplan "Östliche Erweiterung Gewer-
begebiet Störmthal" - Vorentwurf in der Fassung vom 16.11.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der unter den Gliederungspunkten 2.1, 3.1 und 4.1 angegebenen Un-
terlagen vorgenommen: 
 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen der Planung keine Bedenken entgegen. 
 
Im Rahmen der weiteren Planbearbeitung und bei Vorhabenrealisierung 
sollten die Hinweise der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge (Gliederungs-
punkt 2), der natürlichen Radioaktivität (Gliederungspunkt 3) und der Geo-
logie (Gliederungspunkt 4) beachtet werden. 
 
Die Belange Fluglärm und Fischartenschutz / Fischerei sind nicht berührt. 
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2 Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
2.1 Unterlagen 
 
[1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-

nigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der jeweils aktuellen Fassung 

[2] 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) in der jeweils aktuellen Fassung 

[3] EU-Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III Richtlinie) 
[4] KAS-18, Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der 

Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleit-
planung - Umsetzung § 50 BImSchG, 2. überarbeitete Fassung (Nov. 2010) 
(www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm) 

 
2.2 Prüfergebnis 
 
Aus Sicht der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge stehen der Planung keine Bedenken 
entgegen. Bei den weiteren Planungen sind nachfolgende Hinweise zu beachten. 
 
2.3 Hinweise 
 
Der Bebauungsplan weist gewerbliche Flächen aus, die als Gewerbegebiet GE oder 
Industriegebiet GI genutzt werden können. Damit könnte sich auch ein Betrieb ansie-
deln, der der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) [2] unterliegt. Zum Schutz der Bevöl-
kerung und zu folgenden benachbarten Schutzobjekten  und Flächen gemäß EU-
Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO-III-Richtlinie) [3] und § 50 BImSchG [1] ist deshalb ein 
angemessener Abstand zu wahren: 
 

• Wohngebiete 
• öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete,  
• wichtige Verkehrswege 
• Freizeitgebiete 
• unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders  wertvolle oder be-

sonders empfindliche Gebiete. 
 

Die Zulässigkeit einer Betriebsansiedlung ist in einem Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG [1, 4] zu prüfen. 
 
 
3  Natürliche Radioaktivität 
3.1  Unterlagen 
 

[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen 
über den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem 
Projekt „Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher 
Altlasten“ (Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt 
durch Artikel 5 Absatz 1 Gesetzes vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2232) ge-
ändert worden ist. 

http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm
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[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 
2034, 2036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 
748) geändert worden ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 

3.2 Prüfergebnis 
 

Gegenwärtig [1] liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlas-
senschaften für dieses Plangebiet vor. 
 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen daher derzeit keine Bedenken. Jedoch sind im 
Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung die nachfolgenden Anforderungen und 
Hinweise zum Radonschutz zu beachten. 
 
3.3  Anforderungen zum Radonschutz 
 
Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [2] und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter 
Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in 
Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätz-
lich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu 
verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum 
Feuchteschutz eingehalten werden. 
 
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der 
Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon 
in Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 werden/wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete 
nach § 121 Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten 
Radonvorsorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In 
diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. 
Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen sind unter 
www.radon.sachsen.de nachzulesen. 
 
Das zu überplanende Gebiet befindet sich außerhalb eines festgelegten Radonvorsor-
gegebietes [4] und nach unseren Erkenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu 
erwartenden durchschnittlichen Radonkonzentration in der Bodenluft charakterisierten 
geologischen Einheit. Der Gesetzgeber schreibt neben den grundsätzlichen Maßnah-
men zum Radonschutz, welcher durch eine fachgerechte Ausführung der Maßnahmen 
hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

http://www.radon.sachsen.de/
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als ausreichend angesehen wird, keine zusätzlichen Anforderungen an den Radon-
schutz vor.  
 
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften 
des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonak-
tivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell 
dem vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
3.4  Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum 
Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterla-
den. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich 
bitte an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 
 Telefon:  (0371) 46124-221 

Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html    
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
4  Geologie 
4.1 Unterlagen 
 
[1] E-Mail Schreiben der seecon Ingenieure GmbH vom 18.12.2020; Frau Kathrin 

Meyer 
[2] mit [1] überreichte digitale Unterlagen: 
 Gemeinde Großpösna Bebauungsplan "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet 

Störmthal", Vorentwurf, Planungsstand: 16.11.2020: Teil A Planzeichnung; Teil 
B: Textliche Festsetzungen; Begründung; Übersichtskarte; Gutachten ꟷ Kartie-

rung ausgewählter Tiergruppen, Schallimmissionsprognose, Baugrundvorunter-
suchung und Gründungsberatung der FCB GmbH vom 25.03.2020 

[3] Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser, Hennef, 2005. 

[4] Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (Sächs-
KrWBodSchG), § 15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) vom 
22. Februar 2019 (SächsGVBl. 2019 Nr. 4, S. 187 Fsn-Nr.: 662-5), Fassung gül-
tig ab 22. März 2019 

[5] Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, 
Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfü-
gungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologie-

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:radonberatung@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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datengesetz – GeolDG) vom 19.06.2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 30, 
ausgegeben zu Bonn am 29.06.2020); gültig ab 30.06.2020 

 
4.2 Prüfumfang und Prüfergebnis 
 
Es wurden die geologischen-hydrogeologischen-ingenieurgeologischen Belange und 
Sachverhalte im vorgelegten Bebauungsplan [2] geprüft.  
Darüber hinaus wurde der Geotechnische Bericht der FCB GmbH vom 25.03.2020 in 
[2] auf Plausibilität der geologisch-ingenieurgeologischen Sachverhalte (Schichtenbe-
schreibung, Charakteristik der Baugrundschichten, gesteinsphysikalische Kennwertan-

sätze, ingenieurgeologische Modellbildung ꟷ Baugrundmodell) geprüft. 

 
Aus geologischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den vorgelegten Vorentwurf 
des Bebauungsplanes [2]. 
 
Die im Geotechnischen Bericht der FCB GmbH vom 25.03.2020 in [2] dargestellten 
geologisch-ingenieurgeologischen Sachverhalte (Schichtenbeschreibung, ingenieurge-
ologische Modellbildung, Charakteristik der Baugrundschichten, gesteinsphysikalische 
Kennwertansätze) sind plausibel und gut nachvollziehbar. Der Geotechnische Bericht 
ist als Grundlage für die weitere Planung / Bauausführung geeignet. 
Wir bitten darüber hinaus im Rahmen des weiteren Planverfahrens die nachfolgenden 
Hinweise (siehe Punkt 4) zu berücksichtigen. 
 
4.3 Hinweise 
4.3.1  Hinweise der Hydrogeologie  
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der im Plangebiet mächtig anstehende Ge-
schiebemergel hinsichtlich seiner Versickerungsfähigkeit für anfallendes Nieder-
schlagswasser als sehr ungünstig zu bewerten ist. Dies betrifft ausdrücklich auch die 
im Rahmen der Baugrundvoruntersuchung (Geotechnische Bericht der FCB GmbH 
vom 25.03.2020) festgestellten sandigen Bereiche innerhalb des Geschiebemergels. 
Diese stellen keinen zusammenhängenden Grundwasserleiter dar, sondern lokale, hin-
sichtlich Ausbildung, Mächtigkeit und Verbreitung sehr kleinräumig wechselnde Bildun-
gen. Es wird daher empfohlen, alternative Möglichkeiten der Regenwasserableitung zu 
untersuchen. 
Da gemäß [2] jedoch Untersuchungen zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 
vorgesehen sind, wird empfohlen, diese gemäß den Anforderungen des DWA-
Arbeitsblattes A 138 [3] auszuführen.  
 
4.3.2  Baugrunduntersuchungen / hydrogeologische Untersuchungen 
 
Werden im Rahmen der weiteren Planung Untersuchungen mit geologischem Belang 
(z. B. Baugrundgutachten, Hydrogeologisches Gutachten hinsichtlich der Versicke-
rungsfähigkeit der Böden) durchgeführt, bitten wir die Gemeinde Großpösna uns die 
Ergebnisse gemäß § 15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) des Sächsischen 
Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) [4] zur Verfü-
gung zu stellen. 
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4.3.3 Geologiedatengesetz und Bohranzeige-, Bohrergebnismitteilungspflicht 
gemäß [6] 

 
Anstelle des Lagerstättengesetzes gilt nunmehr seit 30. Juni 2020 das Geologiedaten-
gesetz (GeolDG) [5]. 
 
Es besteht gemäß Geologiedatengesetz (GeolDG) die Pflicht zur Anzeige geologischer 
Untersuchungen und zur Übermittlung von Nachweisdaten (z. B. Bohranzeigedaten = 
Bohranzeigepflicht) an das LfULG (= zuständige Behörde) nach § 8, zur Übermittlung 
von Fachdaten (z. B. Bohrprofile / Schichtenverzeichnisse = Bohrergebnismitteilungs-
pflicht) geologischer Untersuchungen nach § 9 und zur Übermittlung von Bewertungs-
daten geologischer Untersuchungen (z. B. Baugrundgutachten / Hydrogeologische 
Gutachten) nach § 10. Es sind die jeweiligen Fristen einzuhalten.  
 
Für Anzeigen von Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen wird weiterhin 
das Online-Portal ELBA.SAX (https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba) emp-
fohlen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba
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Kathrin Meyer

Von: Scheidig, Kerstin - LASuV NL Leipzig <Kerstin.Scheidig@lasuv.sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2021 09:43
An: Kathrin Meyer
Betreff: AW: Gemeinde Großpösna B-Plan "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet 

Störmthal"

Sehr geehrte Frau Meyer, 
die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Dechwitzer Straße zur Staatsstraße 242. 
In der Begründung zum B-Plan sind keine Angaben zum geschätzten Verkehrsaufkommen für das Plangebiet 
enthalten. 
Für eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit des KP S 242/ Dechwitzer Straße infolge des zusätzlichen Verkehrs aus 
dem Plangebiet benötigen wir Angaben zum geschätzten Verkehrsaufkommen unterteilt in PKW und SV.  
Ebenso wäre eine prozentuale Aufteilung des geschätzten Verkehrsaufkommens nach Fahrtrichtungen (nach Norden 
/A 38 oder Süden/Espenhain) wünschenswert. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Kerstin Scheidig 
Sachbearbeiterin 
_________________________________________________________________________ 

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR |  
NIEDERLASSUNG LEIPZIG 
Referat 11 | Stabsstelle Servicebereich  
Maximilianallee 3 | 04129 Leipzig | Postanschrift: PF 211153 und 211154 - 04112 Leipzig 
Tel.: +49 341 2422-1131 | Fax: +49 341 9124379 
Kerstin.Scheidig@lasuv.sachsen.de | www.sachsen.de 
  
Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente 
 
 

Von: Kathrin Meyer [mailto:kathrin.meyer@seecon.de]  
Gesendet: Freitag, 18. Dezember 2020 12:07 
An: Poststelle - LASuV NL Leipzig <LASuVNLLeipzig.Poststelle@lasuv.sachsen.de> 
Betreff: Gemeinde Großpösna B-Plan "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal" 
 

 

  

Gemeinde Großpösna: Bebauungsplan  
„Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal“, Vorentwurf 
Beteiligung der Behörden und TÖB gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  







1

Kathrin Meyer

Von: Hartleib, Annett - LASuV NL Leipzig <Annett.Hartleib@lasuv.sachsen.de>
Gesendet: Mittwoch, 4. Mai 2022 10:47
An: Kathrin Meyer
Betreff: AW: Gemeinde Großpösna B-Plan "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet 

Störmthal": Ihre Stellungnahme 

GZ. 2.11-4045/1584/143 

 

Sehr geehrte Frau Meyer, 

nach Prüfung der verkehrlichen Untersuchung zur „Östlichen Erweiterung des Gewerbegebiet Störmthal“ 
durch unseren Fachbereich Planung nehmen wir dazu wie folgt Stellung: 

- Einige Angaben waren missverständlich. So erfolgte die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der 
Einmündung S 242/Dechwitzer Str. nur verbal und die Verkehrsqualität wurde nicht anhand zu 
erwartender Verkehrsbelastungen rechnerisch ermittelt. 

- Anhand der vom Büro ermittelten Quell- und Zielverkehre (Abb. 2 und 3 ergeben ca. 340 Kfz/24h) 
sowie der Zählergebnisse für die Einmündung wurde die vorhandene QSV (Qualitätsstufe des 
Verkehrsablaufes) und die durch den Zusatzverkehr zu erwartende QSV mit den uns zu Verfügung 
stehenden Berechnungsprogrammen nach HBS (Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen) ermittelt.  

       In beiden Fällen kann für die kritische Abendspitzenstunde (Mehrverkehr ca. 42 Kfz/h) die 
Mindestqualitätsstufe D gewährleistet werden. Allerdings verschlechtern sich die Wartezeiten für die 
rangniedrigsten Ströme durch den zusätzlichen Verkehr deutlich und nähern sich dem Grenzwert. 

       Für den Fall, dass zukünftig die Mindestqualitätsstufe des Verkehrsablaufes für die Einmündung als 
Vorfahrtknoten nicht mehr verkehrssicher gewährleistet ist, kann die Ausrüstung des Knotenpunktes mit 
einer LSA erfolgen. 

       Ob mit der LSA-Ausrüstung weitere Änderungsmaßnahmen an der Einmündung notwendig werden, 
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

- Die Einarbeitung der Punkte 2, 4 und 5 sollte wie in ihrer Mail dargestellt erfolgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Annett Hartleib 
Sachbearbeiter Straßenverwaltung 
_________________________________________________________________________ 

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR  
NIEDERLASSUNG LEIPZIG 
Referat 11 | Personal, Recht und Straßenverwaltung 
Maximilianallee 3 | 04129 Leipzig | Postanschrift: PF 211153 und 211154 - 04112 Leipzig 
Tel.: +49 341 2422-1139 | Fax: +49 341 2422-1999 
annett.hartleib@lasuv.sachsen.de | www.sachsen.de 

 ________________________________________________________________________ 
Der Empfang von elektronisch signierten und/oder verschlüsselten elektronischen Dokumenten ist möglich. 
Informationen zum Zugang finden Sie unter: lasuv.sachsen.de/kontakt.html 

 
 



 

Stellungnahme zum Vorhaben 
Störmthal, Großpösna, Bebauungsplan "Östliche Erweiterung Gewerbe-
gebiet Störmthal" (Vorentwurf), Lkr. Leipzig 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im Rah-
men der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen archäologische 
Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDschG Gegenstand des 
Denkmalschutzes sind (vorgeschichtliche Siedlungsspuren [56520-S-14, -31], 
Gräber unbekannter Zeitstellung [D-56520-02]). 
 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauar-
beiten müssen durch das Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit be-
troffenen Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende 
Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. 
 
Diese beiden Sätze sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen, 
um die Untere Bauaufsichtsbehörde und den künftigen Vorhabenträger oder 
Bauherren von der Genehmigungspflicht zu informieren. 

 
Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden.  
Der Vorhabenträger wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt 
(§ 14, Abs. 3 SächsDschG).  
Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen 
werden in einer zwischen Vorhabenträger und Landesamt für Archäologie ab-
zuschließenden Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Harald Stäuble 
Referatsleiter Großprojekte / Kreis Leipzig 

 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 
D/UD LL 

seecon Ingenieure GmbH 
Gemeinsam | Zukunft | Planen 
Spinnereistraße 7, Halle 14 
04179 Leipzig 

LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE SACHSEN 
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Kathrin Meyer

Von: Kevin Fatum <Fatum@zvwall.de>
Gesendet: Freitag, 5. Februar 2021 12:10
An: Kathrin Meyer
Betreff: AW: Gemeinde Großpösna B-Plan "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet 

Störmthal"

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Frau Meyer, 

der ZV WALL gibt als zuständige Körperschaft der öffentlichen Trinkwasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung folgende Stellungnahme: 

Die Erschließung des Gebietes mit Trinkwasser und Schmutzwasser scheint grundsätzlich möglich. Im 
Umfeld liegen Leitungen unserer Betreibergesellschaft, der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH. Mit 
dieser sind entsprechende Erschließungsverträge zu erarbeiten. 

Die Verbringung des anfallenden Niederschlagswassers scheint aktuell noch nicht gesichert. Die 
Versickerung des Niederschlagswassers ist aufgrund der im Baugrundgutachten aufgezeigten 
vorherrschenden Bodenschichten zumindest fraglich. Dazu ist mit der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Leipzig Kontakt aufzunehmen. Ggf. besteht auch eine bisher nicht aufgezeigte Möglichkeit zur 
Ableitung in ein Oberflächengewässer. Die Ableitung über öffentliche Leitungen/Gräben unserer 
Betreibergesellschaft kommt erst in Frage, sollte nachweislich keine direkte Ableitung (Versickerung/ 
Oberflächengewässer) möglich sein. Der Umfang der Aufnahme ins öffentliche Netz ist dabei aktuell noch 
ungewiss. Eine notwendige Einleitbegrenzung kann dabei auch Einfluss auf die Möglichkeiten der 
Bebauung haben. In jedem Fall ist die Reduzierung der zu versiegelnden Flächen und eine wassersensible 
Bauweise (Gründächer, Versickerungsfähige Bodenpflaster usw.) zu verfolgen.  

Im Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH vom 
05.02.2021. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Kevin Fatum 
Fachbereichsleiter 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
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Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan „Östliche Erweiterung Gewerbege-
biet Störmthal“ in Großpösna, Vorentwurf i.d.F. vom 16.11.2020 
 
Sehr geehrte Frau Meyer, 
 
als Träger öffentlicher Belange nehmen wir zu den mit E-Mail vom 18.12.2020 übergebenen Unterlagen 
für den o. g. Bebauungsplan nachfolgend Stellung. 
 
Durch die Leipziger Wasserwerke wurde bereits mit Schreiben vom 07.09.2018 zu einem vorherigen Ent-
wurf des o.g. Bebauungsplans eine Stellungnahme abgegeben. Die darin getroffenen Aussagen wurden 
weitgehend in die Planunterlage übernommen und behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit. 

Trinkwasserversorgung 

Das vorhandene Gewerbegebiet Störmthal-Nord ist trinkwasserseitig erschlossen.  
 
Löschwasser kann in Höhe von 96 m³/h über den vorhandenen Hydranten bereitgestellt werden. Darüber-
hinausgehender Löschwasserbedarf ist durch den Bauträger auf dem Grundstück bereitzuhalten. 
 
Bei der Planung der trinkwasserseitigen Erschließung sind unser Technisches Regelwerk „Trinkwasserver-
sorgung", die Verordnung über Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), 
unsere Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV in ihrer aktuell gültigen Fassung sowie die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen – besonders bezüglich der Herstellung der Grund-
stücksanschlüsse.  
 
Die von Ihnen vorgesehene Versorgungslösung ist zur Prüfung beim Versorgungsunternehmen, Unterneh-
mensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung vorzulegen. 
 
Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser unmittelbar in Haushalten sollte beachtet 
werden, das Niederschlagswasser entsprechend seiner Schadstoffbelastung vom Gesetzgeber als Abwas-
ser eingestuft wird. Wir verweisen deshalb in diesem Zusammenhang auf das Technische Regelwerk 
„Trinkwasserversorgung" der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH. 
 
 

 
seecon Ingenieure GmbH 
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Abwasserentsorgung 

Das vorhandene Gewerbegebiet Störmthal ist im Trennsystem erschlossen. Die Teilflächen im Plangebiet 
sind ebenfalls im Trennsystem zu erschließen. 

- Schmutzwasserentsorgung 
Das anfallende Schmutzwasser der Teilflächen im Planbereich kann über das vorhandene Schmutz-
wassernetz entsorgt werden – unter der Maßgabe, dass keine abwasserintensiven Gewerbe angesie-
delt werden.  
 
Das auf der nördlich gelegenen Teilfläche eingeschränkte Industriegebiet (GIe) soll als Erweiterung 
zum bestehenden Standort der Fa. Parentin, unmittelbar westlich angrenzend, genutzt werden. Die 
Leipziger Wasserwerke gehen davon aus, dass hierfür keine zusätzlichen Anschlüsse erforderlich 
sind.  
 
Für die südliche gelegene Teilfläche an der Dechwitzer Straße muss die Neuverlegung einer Schmutz-
wasserleitung an das vorhandene Schmutzwassernetz in der Dechwitzer Straße erfolgen. 
 
Auf die vorhandene (private) Entsorgungsleitung der Autobahnmeisterei innerhalb des Geltungsbe-
reichs wurde hingewiesen. Über deren Lage liegen uns keine Kenntnisse vor. 
 
Bei der Verwendung von wassergefährdenden Stoffen ist die wasserrechtliche Genehmigung der zu-
ständigen Wasserbehörde einzuholen. 
 

- Niederschlagswasserentsorgung 
Die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem vorhandenen Gewerbegebiet ist entsprechend der 
damaligen Vorgaben bemessen und verläuft größtenteils über Gräben. Am westlichen Rand des Ge-
werbegebietes befindet sich ein Regenklärbecken. Das Niederschlagswasser wird von dort über den 
Ziegelteichgraben in den Ziegelteich abgeleitet. Die Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung 
wurden im Auftrag der Gemeinde Mitte der 90er Jahre geplant, realisiert und erst nachträglich (im 
Jahr 2004) durch die Leipziger Wasserwerke übernommen. 
 
Für eine östliche Erweiterung des Gewerbegebietes sind demzufolge die bestehenden, öffentlichen 
Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung nicht bemessen. Das Niederschlagswasser der geplan-
ten Erweiterung kann daher prinzipiell nicht über die vorhandenen Anlagen entsorgt werden. Das 
Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu belassen (bewirtschaften, versickern).  
 
Auf Seite 14 der Begründung zum Bebauungsplan wird auf ein südöstlich benachbartes Regenrück-
haltebecken in der Umgebung hingewiesen. Eine derartige Anlage ist uns nicht bekannt. 
 
Grundsätzlich ist der Versieglungsgrad innerhalb des Baugebietes durch hohen Grünflächenanteil, 
Einsatz von versickerungsfähigem Pflaster und Dachbegrünung (Blau-Grünes-Retentionsgründach) 
so gering wie möglich zu halten. Es gilt klimaangepasstes und wassersensibles Bauen. 
 
Unabhängig von den vorhandenen Ableitungskapazitäten im öffentlichen Abwassernetz der Leipziger 
Wasserwerke ergibt sich entsprechend der Prioritätenliste zur Erreichung von Umweltqualitätszielen 
für den Umgang mit Niederschlagswasser nachfolgende Reihenfolge zur Entsorgungsstrategie bezüg-
lich des im Gebiet anfallenden Niederschlagswassers: 
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1. Verwendung/Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken 
2. Einleitung des Niederschlagswassers in ein Fließgewässer 
3. Einleitung des Niederschlagswassers in die Kanalisation 
 

Diese Forderung zum Umgang mit Niederschlagswasser muss aus Sicht der Leipziger Wasserwerke 
unter Berücksichtigung übergeordneten Wasserrechts (Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushalts-
gesetz, Sächsisches Wassergesetz) zwingend Berücksichtigung finden. 
 
Demnach besitzt die dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung auf den jeweiligen Grundstü-
cken in Form von Niederschlagswassernutzung (Regenwasserzisternen ohne Überlauf, bedarfsweise 
inkl. Verregnung), Rückhaltung und/oder Versickerung aus wasserrechtlicher sowie wasserwirt-
schaftlicher Sicht oberste Priorität.  
 
Hierbei ist das „Schwammstadtprinzip“ maßgebend und dessen Funktionsweise ist nachzuweisen. 
Dezentrale Verdunstungs-/Versickerungsanlagen können hierfür Teil der Entwässerungslösung sein. 
Der Bau von Retentionsgrün- und Gründächern und die Umsetzung der Fassadenbegrünungen sowie 
eine grüne Freianlagenplanung wird ausdrücklich als wichtig angesehen. Bei einer nachhaltigen und 
klimaangepassten Niederschlagswasserbewirtschaftung ist u.a. die Förderung der Verdunstung über 
Grün und Fläche wichtig und die Betrachtung von Überflutungssicherheit und Starkregeneinfluss not-
wendig (z.B. für Speicherraum). Ebenso wird empfohlen, das Grundstück so gering wie möglich zu 
versiegeln, um eine Einsickerung des Niederschlagswassers in den Boden zu fördern. Niederschlags-
wasser sollte nach Möglichkeit auch auf dem Grundstück/Dachflächen zurückgehalten, gespeichert 
und nutzbar gemacht werden. Sofern nachweislich eine Versickerung auf den Grundstücken nicht 
vollständig gegeben, sind über eine interne Erschließung entsprechende Rückhalteanlagen zu schaf-
fen, welche ein abgeschlossenes System bilden und nicht von den Leipziger Wasserwerken übernom-
men werden. Für die Ableitung bzw. Einleitung in die Vorflut ist die untere Wasserbehörde mit ein-
zubeziehen. 
 
Eine Einleitung von Niederschlagswasser in das bestehende Schmutzwassernetz bzw. in die neu 
entwickelte Schmutzwasserleitung wird nicht gestattet. 
 
Bei der Planung ist zudem der Starkregeneinfluss im Vorhabengebiet zu berücksichtigen. Hinweise 
zur Starkregenbeeinflussung können bei den Leipziger Wasserwerken (starkregenvorsorge@L.de, 
Hr. Riedel) erfragt und abgestimmt werden. Perspektivisch sollte Eigenvorsorge gegenüber Starkre-
gengefahren getroffen werden. 
 
Für Grundstücke mit einer abflusswirksamen Fläche ab 800 m² ist ein grundstücksbezogener Über-
flutungsschutz nach DIN 1986-100 nachzuweisen. Der Nachweis ist den Leipziger Wasserwerken zu 
übergeben. 

 
Es ist daher ein Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung und Starkregenvorsorge für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans mit dem Ziel zu erarbeiten, das anfallende Niederschlagswas-
ser weitestgehend vor Ort zu belassen bzw. zwischenzuspeichern. 
 
Erst wenn eine dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung (Bewirtschaftung auf den Grundstü-
cken) nachweislich nicht gänzlich möglich ist, ist durch den Erschließungsträger in Abstimmung mit 
den Leipziger Wasserwerken hydraulisch zu prüfen, ob eine gedrosselte Einleitung in das vorhan-
dene Grabensystem des Gewerbegebietes möglich ist. 
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Bei der Planung der Entsorgungsnetze, insbesondere bei der Gestaltung der Grundstücksanschlüsse sind 
unser Technisches Regelwerk „Abwasserableitung“, unsere allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Ab-
wasser (AEB-A) in ihrer aktuell gültigen Fassung sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
beachten. Die Einleitung des Abwassers darf nicht den Einleitbeschränkungen der Anlage 1 der AEB-A 
widersprechen. Die Grenzwerte der Anlage 2 der AEB-A sind bei der Einleitung in die öffentliche Kanalisa-
tion einzuhalten. Entsprechend der Zusammensetzung des anfallenden Abwassers sind geeignete Vorrei-
nigungsanlagen vorzusehen und zu errichten. 
 
Die von Ihnen vorgesehene Entsorgungslösung ist ebenfalls zur Prüfung beim Versorgungsunternehmen, 
im Unternehmensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung vorzulegen. 

Technische Voraussetzungen 

Der aktuelle Bestand an wasserwirtschaftlichen Anlagen kann digital in unserer Plankammer, Unterneh-
mensbereich Netze, Team Geoinformation, Frau Kathrin Donix (Tel.: 0341 969-2389) abgefordert werden. 
 
Gemäß Sächsischem Wassergesetz § 95 besitzen diese Anlagen Bestandsschutz. Sie dürfen weder über-
baut noch mit Bäumen oder tiefwurzelnden Gehölzen bepflanzt werden. Bei geplanten Baumpflanzungen 
ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung der Planzeichnung sind je-
doch Baupflanzungen in folgenden Bereichen geplant: 

- Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft parallel zur K7925 eine Trinkwasserversorgungslei-
tung DN 250 aus Ausbestzement der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH. Für diese Leitung ein-
schließlich Schutzstreifen von 6 m Breite (jeweils 3 m links und rechts der Rohrachse) ist im Grund-
buch des Flurstücks 271/9 eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Kommunale 
Wasserwerke Leipzig GmbH eingetragen. Entsprechend den vorgelegten Planunterlagen soll jedoch 
genau im Bereich der Trinkwasserleitung einschließlich Schutzstreifen eine Eingrünung des Plange-
bietes erfolgen (10 m breiter Streifen, Punkt 6.2.1.2 der textlichen Festsetzungen bzw. Planzeichnung 
als „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen“ gekennzeichnet). 
 Einer Bepflanzung über unserer Leitung einschließlich Schutzstreifen und damit der Eingrünung 

in der aktuell dargestellten Form können wir nicht zustimmen. 

- Auch ist auf die vorhandene, private Entsorgungsleitung der Autobahnmeisterei innerhalb des Gel-
tungsbereiches eine Baumpflanzung geplant. Dies ist ebenso nicht zulässig. 

 
Der sichere Betrieb, der ungehinderte Zugang für Wartung und Instandhaltung sowie eine spätere Auf-
nahme und Neuverlegung müssen deshalb bereits bei der Planung berücksichtigt werden. 
 
Die Anforderungen bezüglich der Trassierung von Ver- und Entsorgungsleitungen für wasserwirtschaftli-
che Anlagen sind in den Technischen Regelwerken der Leipziger Wasserwerke enthalten. Leitungstrassen 
in privaten Anliegerwegen bzw. nicht öffentlichen Flächen sind durch Leitungsrechte bzw. Grunddienst-
barkeiten zu sichern. 
 
Bei der Planung von öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen, die ganz oder teilweise in Privatstraßen 
errichtet werden und durch die Leipziger Wasserwerke übernommen werden sollen, ist entsprechend 
sicher zu stellen, dass 

- der Straßenaufbau auf Dauer der Belastungsnorm Bk0,3 (RStO 12, 12-2012) entspricht, 
- die unverbaute Straßenbreite auf der gesamten Länge der wasserwirtschaftlichen Anlagen dauerhaft 

mindestens 4,00 m beträgt, 
- die Zufahrt dauerhaft frei befahrbar ist (keine Tore, Poller o.ä. in der Zufahrt), 
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- in der Straße befindliche Schächte dauerhaft frei zugänglich und mit Kanaltechnik anfahrbar sind. 
 
Je nach Fortschrittsstand des Vorhabens bitten wir die Planunterlagen zur Ver- und Entsorgung ab der 
Entwurfsplanung dem Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung zur Prüfung und Abstimmung vorzule-
gen. Die Planungsunterlagen werden danach den zuständigen Fachbereichen zur Prüfung und technischen 
Stellungnahme zugeleitet. 

Weitere zu beachtende Hinweise 

Die in dieser Stellungnahme erfolgte Feststellung der technischen Möglichkeiten verpflichtet die Leipziger 
Wasserwerke nicht, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
auch tatsächlich durchzuführen. 
 
Dazu bedarf es des Abschlusses eines Erschließungsvertrages zwischen dem Erschließungsträger und der 
Leipziger Wasserwerke. In dem Erschließungsvertrag sind u. a. die technischen Voraussetzungen und Be-
dingungen für die Ver- und Entsorgung und die mit der Planung und Ausführung verbundene Kostenüber-
nahme zu vereinbaren. Ein Erschließungsvertrag kann nur unter der Bedingung der Wirtschaftlichkeit 
abgeschlossen werden und wenn für den zukünftigen Betreiber der wasserwirtschaftlichen Anlagen 
keine rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Risiken bestehen. Von Seiten der Leipziger Wasser-
werke wird davon ausgegangen, dass die Erschließungskosten vom Erschließungsträger im vollen Umfang 
getragen werden. Ansprechpartner für die Bearbeitung des Erschließungsvertrages ist Herr Michel Moel-
ler, im Unternehmensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung, Tel. 0341 969-2249. 
 
Unter der Voraussetzung der Einhaltung und Beachtung der in dieser Stellungnahme aufgeführten Bedin-
gungen und Hinweise stimmen wir dem Entwurf des Bebauungsplans zu.  
 
Abschließend möchten wir uns mit der Bitte an Sie wenden, den Abwägungsbescheid zum Bebauungsplan 
und den bestätigten Bebauungsplan an uns zu übersenden. Ist der Bebauungsplan mit Satzungsbeschluss 
rechtsgültig und die geplante Bebauung vollzieht sich über einen längeren Zeitraum nicht oder nicht in 
vollem Umfang, können sich Bedingungen ändern, die nicht im Einflussbereich des Versorgungsunterneh-
mens liegen. Dann muss bei Notwendigkeit das Ziel der Gemeinde und des Versorgungsunternehmens 
sein, entsprechende Anpassungen des Bebauungsplanes zu prüfen bzw. anzustreben. 
 
Die Stellungnahme erfolgt unsererseits kostenfrei. 
 
 

Freundliche Grüße 
 
 
 
i. A. Sebastian Möller 
Teamleiter Erschließung / Dez. Entsorgung 
Unternehmensbereich Markt 

i. A. Michel Moeller 
Sachbearbeiter Erschließung  
Unternehmensbereich Markt 

 
Verteiler: 

- LWW 2615, 3720, 3730 
- ZV WALL 
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Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan „Östliche Erweiterung Gewerbege-
biet Störmthal“ in Großpösna  
Hier: Prüfung zur Einleitung von Niederschlagswasser in das öffentliche Graben- und Kanalsystems 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Bitte zur Prüfung einer gedrosselten Einleitung für das o. g. Plangebiet und der hierzu von seecon 
Ingenieure GmbH eingereichten rechnerischen Aufstellung des natürlichen Abflusses für das Plangebiet 
(E-Mail vom 04.05.2022) nehmen wir hierzu Stellung. 
 
Durch die Leipziger Wasserwerke wurde bereits mit Schreiben vom 05.02.2021 zum o. g. Bebauungsplan 
eine Stellungnahme abgegeben. Diese behält auch grundsätzlich weiterhin ihre Gültigkeit. Die die nach-
folgenden Ausführungen zur Niederschlagswasserentsorgung gelten ergänzend zur Stellungnahme. 
 
Aus den Ergebnissen der Versickerungsversuche und Baugrundgutachten geht hervor, dass für die ge-
plante Bebauung eine dezentrale Niederschlagswasserentsorgung im Plangebiet nicht vollumfänglich 
möglich ist. Wie in der gemeinsamen Besprechung vom 28.04.2022 abgestimmt, haben die Leipziger Was-
serwerke unter Berücksichtigung des natürlichen Oberflächenabflusses überprüft, ob eine gedrosselte 
Ableitung in das öffentliche Graben- und Kanalsystem möglich ist. 
 
Nach der erneuten Prüfung bei den Leipziger Wasserwerken kann für das Plangebiet eine maximalwert-
gedrosselte Ableitung des anfallenden Niederschlagswasser mit einer Drosselspende von 5 l/(s · ha) in 
das öffentliche Graben- und Kanalsystem der Leipziger Wasserwerke erfolgen. Bei der Plangebietsflä-
che von ca. 6,32 ha ergibt das einen Gesamtdrosselabfluss von 31,6 l/s. Vor Einleitung in das Graben-
/Kanalsystem ist zudem eine Vorreinigung vorzusehen und rechnerisch nachzuweisen.  
 
Wir weisen zudem explizit darauf hin, dass die gedrosselte Ableitung des Plangebiets nur unter der Maß-
gabe erfolgen kann, dass bislang nicht angeschlossene Flächen im Gewerbegebiet nun mehr maximal-
wertgedrosselt ableiten können.  
 
Das eingereichte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung, das uns per E-Mail am 16.05.2022 einge-
reicht wurde, wird von uns geprüft. Hierzu nehmen wir gesondert Stellung.  
 

 
Gemeinde Großpösna 
Im Rittergut 1 
04463 Großpösna 
 
per E-Mail an patrick.wiederanders@grosspoesna.de 
 susann.thiel@grosspoesna.de 

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH · Postfach 10 03 53 · 04003 Leipzig Es schreibt Ihnen:  Michel Moeller  

Unternehmensbereich Markt 

Sitz: 

 

Johannisgasse 9 
Telefon: 

 

0341 969-2249 
E-Mail: 

 

michel.moeller@L.de 

  
  
  

 17.05.2022 

mailto:patrick.wiederanders@grosspoesna.de
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Die Stellungnahme erfolgt unsererseits kostenfrei. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
i. A. Sebastian Möller 
Teamleiter Erschließung / Dez. Entsorgung 
Unternehmensbereich Markt 

i. A. Michel Moeller 
Sachbearbeiter Erschließung  
Unternehmensbereich Markt 

 
Verteiler: 

- seecon, Frau Meyer/Herr Oertel 












